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SÜDDEUTSCHLAND

Anhang zur EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. ATV 593 vom 1999-12-03

Anwendungsbereich1.

Verriegelungseinrichtung, Typ CLDS, mit Hakenriegel für waagerecht bewegte, mittig öff-
nende, zweiblättrige, kraftbetätigte Schacht-Schiebetüren.

1.1

Zulässige Türabmessungen:1.2.

Die lichten Türabmessungen (Türbreite, Türhöhe) dürfen nur im zulässigen Bereich gemäß
folgender Aufstellung gewählt werden:

600 mm bis 1300 mm
1000 mm bis 1300 mm

bei Türhöhe = 2000 mm:
bei Türhöhe = 2100 mm:

Türbreite:
Türbreite:

Nennwerte der elektrischen Sicherheitseinrichtungen (Sperrmittelschalter)1.3.

Wechselstrom 230 V, 2 A
Gleichstrom 200 V, 2 A

2. Bedingungen

Die Zulassungszeichnungen
Nr. 2-VT -OS-522-Z/1 vom 20.11.1999,
Nr. 2-WT -DC-506-Z vom 20.11.1999,
Nr. 2-WT -DC-502-Z/1 vom 20.11.1999 und
Nr. 2-WT -DC-502-Z/2 vom 20.11.1999
sowie die darin enthaltenen Texthinweise und Maßangaben in der genannten Zulassungs-

zeichnung sind zu beachten.

Insbesondere sind folgende Bedingungen einzuhalten:

-Eingriffstiefe des Riegelhakens im Betriebszustand ~ 12 mm

-Eingriffstiefe des Riegelhakens bei Unterbrechen des Sperrmittelschalters ~ 7 mm

-Lagesicherung der Riegelraste nach Montage durch Umschlagblech

-Überdeckung zwischen Stahlkern der Schwellengleiter und Schwellenschürze ~ 10 mm

-Aussetzschutz an den Umlenkrollen des Mittenseiltriebes

-Sicherung der Schraubverbinden gegen selbsttätiges Lösen

3. Hinweise

3.1 Zur Identifizierung und Information über die prinzipielle Bauweise sind der EG-Baumus-
terprüfbescheinigung ATV 593 und deren Anhang die Zulassungszeichnungen
Nr. 2-VT -OS-522-Z/1 vom 20.11.1999,
Nr. 2-WT -DC-506-Z vom 20.11.1999,
Nr. 2-WT -DC-502-Z/1 vom 20.11.1999 und
Nr. 2-WT -DC-502-Z/2 vom 20.11.1999
mit Prüfstempel vom 03.12.1999 beizufügen.

An der Verriegelungseinrichtung muß ein Schild mit den Angaben zur Identifikation des Bautei-
les mit Name des Herstellers, Baumusterprüfkennzeichen und Typbezeichnung vorhanden

sein.

3.2

Die EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur zusammen mit dem dazugehörigen Anhang ver-

wendet werden .
3.3
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